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Gegenstand: Gutachtliche Stellungnahme zur Schallimmissionsprog-
nose im Windpark Pobzig 

Referenz-Nr.: 2017-RVSL-010-335-R1 

Auftraggeber: WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
Am Torfstich 11 
31234 Edemissen, Deutschland 

 

Anlagenhersteller: Vestas Wind Systems A/S 
Hedeager 42 
8200 Aarhus N, Dänemark 
 

 
WEA-Typ PNenn [MW] D [m] NH [m] 

Vestas V150  5,60 150,0 166,0 

Vestas V126 3,45 126,0 166,0 

    

    

Vom Auftraggeber eingereichte Unterlagen: 

• WEA-Spezifikationen inkl. jeweiliger Angabe zu Nabenhöhe, Rotordurch-
messer und Nennleistung der geplanten, bestehenden und fremdgeplan-
ten WEA mit Koordinaten (UTM, ETRS89, Zone 32) /8/. 

• Schallimmissionsprognose nach TA Lärm für die Errichtung und den Be-
trieb von zwei Windenergieanlagen vom Typ GE3.6-137 am Standort 
Dornnbock im Landkreis Anhalt-Bitterfeld /11/. 
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1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen der Errichtung von vier Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Vestas 
V150, 5,60MW (WEA 01 bis 03 und 05) mit 166,0m Nabenhöhe (NH) und 150,0m 
Rotordurchmesser (D) und einer WEA vom Typ Vestas V126, 3,45MW (WEA 04) mit 
166,0m NH und 126,0m D am Standort Pobzig (Sachsen-Anhalt) ist die TÜV NORD 
EnSys GmbH & Co. KG von der WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
mit der Durchführung einer Revision der Schallimmissionsprognose mit der Refe-
renznummer 2017-RVSL-010-335-R0 mit Datum vom 19.06.2017 beauftragt worden. 
Als Vorbelastung sind 35 bestehende WEA (WEA 06 bis 40) sowie zwei fremdge-
plante WEA (WEA 41 und 42) zu berücksichtigen. Des Weiteren werden eine Broile-
relterntieranlage bei Kleinpaschleben sowie eine Geflügelanlage bei Drosa als Vor-
belastung berücksichtigt. 

Sowohl für den Tag-, als auch für den Nachtbetrieb der geplanten WEA wird der je-
weilige Vollastbetrieb angenommen. Für die WEA 01 bis 03 und 05 ist dies der „Mo-
dus 0“ /17/ und für die WEA 04 der „Power Mode“ /16/. 

Die Berechnungen der Immissionsprognose werden entsprechend der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm /1/, nach DIN ISO 9613-2 /4/ durchge-
führt. Gemäß des Erlasses des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
bzgl. Geräuschprognosen bei Windkraftanlagen des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. 
November 2017 /9/ wird gemäß /2/ für die Prognose der Geräuschimmissionen von 
WEA das in /3/ festgelegte modifizierte Verfahren der DIN ISO 9613-2 /4/ angewen-
det („Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanla-
gen“).  

Die Koordinaten und Spezifikationen der geplanten und bestehenden WEA sind 
durch den Auftraggeber übermittelt /8/, siehe Tabelle 3. Die zu berücksichtigenden 
Immissionspunkte (IP) und die anzunehmenden Immissionsrichtwerte (IRW) wurden 
gemäß /1/ festgelegt, siehe Tabelle 5.  

Im Rahmen der Schallimmissionsprognose erfolgte gemäß den Vorgaben des LAI /2/ 
eine Standortbesichtigung. Diese wurde durch den Mitarbeiter der TÜV NORD En-
Sys GmbH & Co. KG Herrn Reh am 21.04.2016 durchgeführt. Eine erneute Stand-
ortbesichtigung erfolgte am 28.05.2019 durch die Mitarbeiterin der TÜV NORD En-
Sys GmbH & Co. KG Frau Polzin. 
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2 Ermittlung und Berechnung der schalltechnischen Immissionen 
von Windenergieanlagen 

2.1 Vorgehensweise bei der Ermittlung von Immissionen 

Die Ermittlung sowie die Beurteilung der Geräusche von WEA erfolgen nach den 
Festlegungen der TA Lärm /1/. Die TA Lärm ist ebenfalls stets im Rahmen von Be-
schwerdefällen zur Erfassung und Beurteilung der Geräuscheinwirkungen anzuwen-
den. 

Gem. der durch den LAI verabschiedeten Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei 
WEA /2/, ist nach technischer Richtlinie /5/ der Schallleistungspegel zu verwenden, 
der in einer Höhe von 10,0m über Grund und einer Windgeschwindigkeit von 10,0m/s 
bzw. bei 95% der Nennleistung der jeweiligen WEA ermittelt wurde.  

Um eine Sicherstellung der Nichtüberschreitung der zulässigen IRW durch eine 
Schallimmissionsprognose nachzuweisen und zu gewährleisten, ist eine quantitative 
Auswertung, sowie eine Bewertung der Qualität der erhobenen Emissionsdaten der 
WEA notwendig. Eine dreifache Vermessung eines WEA-Typs und der daraus ermit-
telte mittlere Schallleistungspegel ist bei einer Prognose anzuwenden.  

Die Ermittlung der Geräuschimmissionen durch Prognosen kann nach TA Lärm /1/ 
durch zwei Verfahren erfolgen: 

• die überschlägige Prognose, 
• die detaillierte Prognose. 

In der überschlägigen Prognose werden in den Ergebnissen die Schallausbreitungs-
verluste infolge der Luftabsorption und weitgehend alle Abschirmungseffekte der Bo-
dendämpfung vernachlässigt. Des Weiteren sind die erfolgten Berechnungen der 
Prognose frequenzunabhängig. Die TA Lärm /1/ empfiehlt hingegen, dass eine Ge-
räuschprognose frequenzselektiv erfolgen sollte. Eine detaillierte Geräuschprognose 
kann neben der frequenzabhängigen Berechnung auch eine frequenzunabhängige 
Berechnung mit A-bewerteten Schalldruckpegeln erfolgen.  

2.2 Berechnungsgrundlage 

Entsprechend der TA Lärm, Anhang A 2.3 /1/ ist eine detaillierte Schallausbreitungs-
rechnung nach DIN ISO 9613-2 /4/ durchgeführt worden. Gemäß den Empfehlungen 
der LAI wurde für die Prognose der Geräuschimmissionen von WEA das in /3/ fest-
gelegte modifizierte Verfahren der DIN ISO 9613-2 /4/ angewendet. Die Dämpfung 
aufgrund des Bodeneffekts wurde dabei konstant auf -3 dB gesetzt. Die Prognose 
von Geräuschimmissionen ggf. vorhandener bodennaher Schallquellen (bis 30 m 
über Grund) erfolgte nach DIN ISO 9613-2 „alternatives Verfahren zur Berechnung 
A-bewerteter Schalldruckpegel“ /4/. Berücksichtigung fanden zudem die Orografie 
und die günstigsten Schallausbreitungsbedingungen, bei einer Temperatur von 10°C 
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und einer Luftfeuchtigkeit von 70% unter „Mitwindbedingungen“ /2/. Die Meteorologi-
sche Korrektur ���	 wurde daher mit 0 dB angenommen /3/. Weitere Faktoren wie 
pflanzlicher Bewuchs und Bebauung die zu einer Abschirmung und Dämpfung füh-
ren, wurden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. Die Berechnungen zur 
Schallimmissionsprognose am Standort wurden mit Hilfe der Software WindPRO 
Version 3.2 /6/ durchgeführt. 

2.3 Immissionsrichtwerte 

Die in der TA-Lärm /1/ genannten IRW für IP außerhalb von Gebäuden werden für 
die schalltechnische Beurteilung herangezogen (siehe Tabelle 1). 

Nutzung 
Immissionsrichtwerte (IRW) 

Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

allgem. Wohngebiete & Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

Tabelle 1: IRW für IP außerhalb von Gebäuden 

Nach TA Lärm /1/ bezieht sich der IRW Tag auf die Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr und der 
IRW Nacht auf die Zeit von 22.00 - 6.00 Uhr. 

2.4 Genehmigungsfähigkeit 

Eine Genehmigung ist nach TA Lärm /1/ nicht zu versagen, wenn die Gesamtbelas-
tung (inkl. Industrie- u. Gewerbegebieten) am maßgeblichen Immissionsort den IRW 
nicht überschreitet. 

Die Genehmigung für die zu beurteilende WEA darf nach TA Lärm /1/ auch bei einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen 
des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Im-
missionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. 
Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende 
Zusatzbelastung den IRW am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) 
unterschreitet. 

Für die zu beurteilende WEA soll gemäß TA Lärm /1/  die Genehmigung wegen einer 
Überschreitung des IRW aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, 
wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) 
beträgt.  
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In Tabelle 2 sind die Kriterien zur Genehmigungsfähigkeit nach TA Lärm /1/ darge-
stellt.  

Belastung Genehmigungsfähigkeit 

Gesamtbelastung (inkl. Industrie- u. Ge-
werbegebieten) 

≤ IRW 

Zusatzbelastung ≤ IRW - 6dB(A) 

Vorbelastung > IRW Gesamtbelastung ≤ IRW + 1dB(A)  

Tabelle 2: Genehmigungsfähigkeit.  

3 Schallimmissionsgrundlagen  

3.1 Lage der Windenergieanlagen und Immissionspunkte  

Die vom Auftraggeber eingereichte Windparkkonfiguration /8/ (WEA 01 bis 42) ist in 
Tabelle 3 dargestellt. Die vom Referat Immissionsschutz des Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt eingereichte Ventilatorenkonfiguration der Broilerelterntieranlage 
Kleinpaschleben /10/ und /12/ (44 bis 48) ist in Tabelle 4 dargestellt. 

Die Bezeichnungen der einzelnen WEA in dieser gutachtlichen Stellungnahme be-
ziehen sich auf die fortlaufenden Nummern, die ebenfalls aus Tabelle 3 ersichtlich 
sind. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 

WEA- 
Bezeich- 

nung 

Koordinaten [m] 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] Rechts- 

wert 
Hoch- 
wert 

Geplante WEA im Windpark Pobzig 

 01 WEA 01  698150 5744784 

Vestas V150 5,60 150,0 

166,0 

 02  WEA 02 698508 5744470 

 03 WEA 03   698474 5744042 

 04 WEA 04 698007 5743608 Vestas V126 3,45 126,0 

 05 WEA 05 697875 5743257 Vestas V150 5,60 150,0 

Bestands-WEA im Windpark Pobzig 

 06 DOR_1 697139 5747012 

EnronWind 1.5s 1,50 70,5 65,0  07 DOR_2 697452 5746817 

 08 DOR_3 698024 5746012 
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Lfd. 
WEA- 

Nr. 

WEA- 
Bezeich- 

nung 

Koordinaten [m] 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] Rechts- 

wert 
Hoch- 
wert 

 09 DOR_4 698305 5746087 

EnronWind 1.5s 1,50 70,5 65,0 

 10 DOR_5 696950 5746738 

 11 DOR_6 697230 5746551 

 12 DOR_7 697457 5746354 

 13 DOR_8 697573 5746088 

 14 DOR_9 697696 5746549 

 15 DOR_10 697798 5745797 

 16 POB_1 698070 5744280 

 17 POB_2 698044 5743921 

 18 POB_3 697718 5743909 

 19 POB_4 697709 5744316 

 20 POB_5 697738 5744723 

 21 DRO_1 698681 5744993 

 22 DRO_2 698628 5745273 

 23 DRO_3 698232 5745152 

 24 DRO_4 698179 5745402 

 25 TRA_1 698215 5742993 

Tacke 1.5s 1,50 70,5 65,0 

 26 TRA_2 698288 5743364 

 27 TRA_3 698512 5742743 

 28 TRA_4 698634 5743026 

 29 TRA_5 698648 5743678 

 30 TRA_6 698664 5743371 

 31 TRA_7 698816 5742429 

 32 TRA_8 698961 5742989 

 33 TRA_9 698981 5743363 

 34 TRA_10 699129 5742350 

 35 TRA_11 699218 5742691 

 36 TRA_12 699301 5743016 
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Lfd. 
WEA- 

Nr. 

WEA- 
Bezeich- 

nung 

Koordinaten [m] 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] Rechts- 

wert 
Hoch- 
wert 

Bestands-WEA im Windpark Wohlsdorf 

 37 WOH_1 696862 5738809 

ENERCON         
E-66/18.70 

1,80 70,0 65,0 
 38 WOH_2 696624 5738910 

 39 WOH_3 696100 5740352 

 40 WOH_4 696142 5740624 

Fremdgeplante WEA im Windpark Pobzig 

 41 GE_1 698893 5744608 
Vestas V150 5,60 150,0 166,0 

 42 GE_2 698860 5744151 

Tabelle 3: Windparkkonfiguration (Koordinatensystem: UTM, ETRS89, Zone 32). 

Lfd.  
Nr. 

Bezeich- 
nung 

Koordinaten [m] 
Typ NH 

[m] Rechts- 
wert 

Hoch- 
wert 

WIMEX Geflügelzuchtanlage bei Drosa 

 43 WIMEX 699873 5744144 Geflügelanlage 3,0 

Ventilatorenkonfiguration der Broilerelterntieranlage Kleinpaschleben 

 44 10_01 699166 5742427 

Giebel- und  
Seitenwandventilatoren  

2,5 

 45 10_02 699046 5742530 

 46 10_03 699069 5742558 

 47 10_09 699086 5742607 

 48 10_10 699232 5742484 

Tabelle 4: Konfiguration der Vorbelastung durch Geflügelanlagen (Koordinatensystem: UTM, 
ETRS89, Zone 32). 

Der Lageplan des Windparks Pobzig ist in Abbildung 1 und der Lageplan der Ventila-
toren der Broilerelterntieranlage Kleinpaschleben ist in Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 1: Lage des Windparks Pobzig, Auszug topografische Karte 1:25.000 (verkleinerte Dar-

stellung) /8/. Die Bezeichnung der WEA bezieht sich auf die lfd. WEA-Nr. in Tabelle 3. 
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Abbildung 2: Lage der Ventilatoren der Broilerelterntieranlage Kleinpaschleben, Auszug topografi-

sche Karte 1:25.000 (verkleinerte Darstellung). Die Bezeichnung der Ventilatoren be-
zieht sich auf die lfd. Nr. in Tabelle 4. 

Als IP werden 24 relevante Standorte berücksichtigt (vgl. Tabelle 5). Die IP und die 
anzunehmenden IRW wurden gemäß /1/ festgelegt, während der Standortbesichti-
gung verifiziert und gemäß /8/ angepasst (siehe Tabelle 5). Bei den IP 01 bis 07, 10 
bis 13, 15 bis 17 sowie 20 bis 22 und 24, handelt es sich um Immissionsflächen. In 
den detaillierten Berechnungsergebnissen im Anhang (Kapitel 8.1) werden von der 
Berechnungs-Software WindPRO /6/ stets die Koordinaten des Punktes mit dem 
höchsten Schalldruckpegel innerhalb einer Immissionsfläche angegeben. Diese Ko-
ordinaten sind im Allgemeinen für Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung unterschied-
lich. In Tabelle 5 sind die Koordinaten bzgl. der Zusatzbelastung durch die geplanten 
WEA 01 bis 05 angegeben. Die Schallimmissionsprognose wird entsprechend des in 
Kapitel 2 beschriebenen Verfahrens durchgeführt. 
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IP Postalische Bezeichnung 
Koordinaten [m] IRW Nacht 

[dB(A)] Rechts Hoch 

IP 01 Gartenstraße 142-149, Drosa 699934 5744265 45 

IP 02 Gartenstraße 150-167, Drosa 699949 5744517 45 

IP 03 Gartenstraße 122-124, Drosa 699917 5744644 45 

IP 04 
Straße der Bodenreform 11, 13,  
Kleinpaschleben 

698715 5741435 45 

IP 05 
Straße der Bodenreform 15-17, 
 Kleinpaschleben 

698749 5741440 45 

IP 06 
Straße der Bodenreform 19-23,  
Kleinpaschleben 

698831 5741422 45 

IP 07 
Straße der Bodenreform 25,  
Kleinpaschleben 

698895 5741404 45 

IP 08 
Straße der Bodenreform 27, 
Kleinpaschleben 

698927 5741403 45 

IP 09 
Straße der Bodenreform 29,  
Kleinpaschleben 

698958 5741383 45 

IP 10 
Straße der Bodenreform 22-30,  
Kleinpaschleben 

699008 5741402 45 

IP 11 Neue Straße 1-6, Borgesdorf 696961 5743807 45 

IP 12 Neue Straße 7-9, Borgesdorf 696923 5744024 45 

IP 13 Bäckerstraße 1, 2, Gramsdorf 696851 5745408 45 

IP 14 Bäckerstraße 4, Gramsdorf 696880 5745472 45 

IP 15 Straße des Friedens 29, 30, Gramsdorf 697113 5745520 45 

IP 16 Straße des Friedens 22-27, Gramsdorf 697046 5745538 45 

IP 17 Straße des Friedens 20-25, Gramsdorf 697044 5745579 45 

IP 18 Straße des Friedens 1, Gramsdorf 696944 5745727 45 

IP 19 Straße des Friedens 4, Gramsdorf 696887 5745755 45 

IP 20 Drosaer Straße 37-44, Dornbock 698737 5746823 45 

IP 21 Mühlstraße 74-77, Dornbock 698488 5746948 45 

IP 22 Pappelweg 28, 36, Bobbe 698991 5746792 45 

IP 23 Kastanienstraße 27, Bobbe 699081 5746718 45 

IP 24 
Wohngebiet Zabitzer Straße,  
Kleinpaschleben 699095 5740893 40 

Tabelle 5: IP (Koordinatensystem: UTM, ETRS89, Zone 32). 

Die Höhe der IP über Grund wird in einem konservativen Ansatz jeweils mit 5,0m 
angenommen. 
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3.2 Vorbelastung - Bestand 

Die anzunehmenden Schallleistungspegel /8/ der Vorbelastung – Bestand am 
Standort Pobzig sind in Tabelle 6 dargestellt. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] 

LWA Tag 
[dB(A)] 

LWA Nacht    
[dB(A)] 

 06 

EnronWind 1.5s 1,5 70,5 65,0 104,0 104,0 

 07 

 08 

 09 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Tacke 1.5s 1,5 70,5 65,0 104,0 104,0 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Lfd. 
WEA- 

Nr. 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] 

LWA Tag 
[dB(A)] 

LWA Nacht    
[dB(A)] 

 31 

Tacke 1.5s 1,5 70,5 65,0 104,0 104,0 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

ENERCON         
E-66/18.70 

1,8 70,0 65,0 102,9 102,9 
 38 

 39 

 40 

Tabelle 6: Anzunehmende Schalleistungspegel der Vorbelastung durch die bestehenden WEA am 
Standort Pobzig. 

Für die WEA 06 bis 36 lag ein vierfach vermessener Schallleistungspegel vor. Der 
anzunehmende Schallleistungspegel der WEA 06 bis 36 wurde /15/ entnommen. Das 
verwendete Oktavspektrum wurde aus einem der in /15/ angegebenen Terzspektren 
berechnet und entsprechend skaliert. 

Für die WEA 37 bis 40 lag ein dreifach vermessener Schallleistungspegel vor. Der 
anzunehmende Schallleistungspegel der WEA 37 bis 40 wurde /14/ entnommen. Als 
Oktavspektrum wurde das in /2/ angegebene Referenzspektrum angewendet. 

3.3 Vorbelastung – Fremdplanung 

Die anzunehmenden Schallleistungspegel der Vorbelastung – Fremdplanung am 
Standort Pobzig sind Tabelle 7 in dargestellt. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] 

LWA Tag 
[dB(A)] 

LWA Nacht    
[dB(A)] 

 41 
Vestas V150 5,60 150,0 166,0 104,9 104,9 

 42 

Tabelle 7: Anzunehmende Schalleistungspegel der Vorbelastung - Fremdplanung am Standort Pob-
zig. 
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Für die WEA 41 und 42 lagen sowohl für den Schallleistungspegel als auch für das 
Oktavspektrum Angaben vom Hersteller vor. Der anzunehmende Schallleistungspe-
gel sowie das Oktavspektrum für die WEA 41 und 42 wurden /17/ entnommen. 

3.4 Vorbelastung Geflügelzuchtanlagen 

Neben den bestehenden und fremdgeplanten WEA werden außerdem zwei Geflü-
gelzuchtanlagen der Firma WIMEX als Vorbelastung berücksichtigt. Hierbei handelt 
es sich zum einen um die Broilerelterntieranlage nördlich von Kleinpaschleben und 
zum anderen um die WIMEX Geflügelzuchtanlage am südwestlichen Ortsrand von 
Drosa. 
 
Für die Broilerelterntieranlage bei Kleinpaschleben wurden die Schallleistungspegel 
von Ventilatoren in Giebel- und Seitenwänden für insgesamt fünf Betriebseinheiten 
(lfd, Nr. in Tabelle 4: 44 bis 48) /10/ entnommen. Für die Betriebseinheiten (Ställe) 44 
bis 46 wurden gemäß den Angaben in /10/ jeweils acht Ventilatoren mit einem 
Schallleistungspegel von jeweils 88 dB(A) angenommen. Für die Betriebseinheiten 
(Ställe) 47 und 48 wurden gemäß den Angaben in /10/ jeweils zwölf Ventilatoren mit 
einem Schallleistungspegel von jeweils 88 dB(A) angenommen. 
 
Für die WIMEX Geflügelzuchtanlage bei Drosa (lfd, Nr. in Tabelle 4: 43) lagen keine 
Quellen bzgl. der Schallleistungspegel vor. Daher wurde im konservativen Ansatz ein 
Wert von 93 dB(A) herangezogen. Die Konservativität dieses Wertes sehen wir inso-
fern als gegeben an, als dass in /11/ für denselben Betrieb ein Schallleistungspegel 
von 85 dB(A) verwendet wurde. 

3.5 Zusatzbelastung 

Die anzunehmenden Schallleistungspegel der Zusatzbelastung am Standort Pobzig 
sind in Tabelle 8 dargestellt. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 

WEA-
Typ 

PNenn 
[MW] 

D 
[m] 

NH 
[m] 

Tagbetrieb Nachtbetrieb 

LWA  
[dB(A)] Mode 

LWA    
[dB(A)] Mode 

 01 
Vestas 
V150 5,60 150,0 

166,0 

104,9 „Mode 0“ 104,9 „Mode 0“  02 

 03 

 04 
Vestas 
V126 3,45 126,0 105,8 

„Power-
mode“ 105,8 „Power-

mode“ 

 05 Vestas 
V150 

5,60 150,0 104,9 „Mode 0“ 104,9 „Mode 0“ 

Tabelle 8: Anzunehmende Schalleistungspegel der Zusatzbelastung - Planung am Standort Pobzig. 
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Für die WEA 01 bis 03 und 05 lagen sowohl für den Schallleistungspegel als auch für 
das Oktavspektrum Angaben vom Hersteller vor. Der anzunehmende Schallleis-
tungspegel sowie das Oktavspektrum für die WEA 01 bis 03 und 05 wurden /17/ ent-
nommen. 

Für die WEA 04 lag ein dreifach vermessener Schallleistungspegel vor. Der anzu-
nehmende Schallleistungspegel der WEA 04 wurde /16/ entnommen. Das verwende-
te Oktavspektrum wurde ebenfalls /16/ entnommen. 

4 Ergebnisse 

4.1 Qualität der Prognose (oberer Vertrauensbereich) 

Da die, der Schallimmissionsprognose zu Grunde gelegten Emissionswerte im Sinne 
der Statistik Schätzwerte sind, die den wahren Wert innerhalb eines Vertrauensbe-
reiches eingrenzen, ist bei der Prognose die obere Vertrauensbereichsgrenze für den 
Schätzwert heranzuziehen. In der Regel ist nach /2/ diese Vertrauensbereichsgrenze 
nicht bekannt. 

Die TA Lärm /1/ fordert für die Berechnung von Schallausbreitungen einen Nachweis 
zur Überprüfung der Qualität der Prognose zu führen. Das Land Sachsen-Anhalt hat 
im November 2017 einen Erlass zur Geräuschprognose bei Windkraftanlagen erteilt, 
der die Anwendung von /2/ für neue Genehmigungsverfahren vorschreibt. 

Demnach wird die Qualität der Schallimmissionsprognose durch die folgenden Fakto-
ren bestimmt:  

• Unsicherheit der Typvermessung (σ�) 

• Unsicherheit der Serienstreuung (σ�) 

• Unsicherheit des Prognosemodells (σ���) 

Das Verfahren der Einbeziehung der Unsicherheiten wird in den Kapiteln 4.2.1 und 
4.2.2 näher beschrieben.  

4.1.1 Berechnung des mittleren Schallleistungspegels LWA,m und der Stan-
dardabweichung �� 

Sofern Vermessungen des zu betrachtenden Schallleistungspegel vorliegen, lässt 
sich der mittlere Schallleistungspegel Lm wie folgt aus den Einzelmessungen berech-
nen: 

∑
=

=
n

n
m

n

L
L

i

1
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Die Standardabweichung der Messungen s wird wie folgt berechnet: 

( )
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Wobei σ� die Unsicherheit der Serienstreuung ist. Die Unsicherheit der Serienstreu-
ung σ� ist bei mehrfach-vermessenen WEA (drei oder mehr Vermessungen) nähe-
rungsweise mit s gleichzusetzen. Liegt keine Mehrfachvermessung vor, ist gemäß /2/ 
σ� = 1,2 dB(A) zu setzen. 

4.1.2 Berechnung der Prognoseunsicherheit mit der Gesamtunsicherheit ����           
und die Berechnung der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo  

Gemäß /2/ wird eine Gesamtunsicherheit σ���	 anhand der Einzelunsicherheiten be-
rechnet und mit dem Faktor k = 1,28 multipliziert. Dieser Wert wird auf den zuvor be-
stimmten mittleren Schallleistungspegel Lm addiert um den in die Berechnung einge-
henden Schallleistungspegel Lo inklusive des oberen Vertrauensbereiches zu bilden:  

( )σGesmo
kLL ∗+=  

Die Gesamtunsicherheit ���� wird dabei wie folgt gebildet: 

( )σσσσ
2

Pr

22

ogPRGes
++=  

Die Unsicherheit der Typvermessung σ� kann gemäß /2/ bei einer normkonformen 
nach FGW-Richtlinie durchgeführten Typvermessung mit 0,5 dB(A) angenommen 
werden. 

Die Unsicherheit des Prognosemodells σ��� wird gemäß /2/ mit 1 dB(A) angegeben. 

Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte für σ� , σ� , σ��� sowie für die 
resultierende Gesamtunsicherheit ���� sind in der nachfolgenden Tabelle 9 für die 
bestehenden WEA vom Typ EnronWind 1.5s bzw. Tacke 1.5s sowie für die geplan-
ten WEA vom Typ Vestas V126 dargestellt. 

Für die geplanten und die fremdgeplanten WEA vom Typ Vestas V150 sind die zu-
grunde liegenden Werte für σ� , σ� , σ��� sowie für die resultierende Gesamtunsi-
cherheit ���� ebenfalls in Tabelle 9 dargestellt. Auch wenn für diesen WEA-Typ ledig-
lich Herstellerangaben für den Schallleistungspegel herangezogen werden konnten, 
werden nach den Empfehlungen in /13/ für die Teilunsicherheiten die gleichen Zah-
lenwerte wie im Falle einer Einfachvermessung (σ� = 0,5	� !"# und σ� = 1,2	� !"#) 
verwendet. 
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WEA-Typ &' [dB(A)] &( [dB(A)] &()*+ [dB(A)] &,-. [dB(A)] 

EnronWind 1.5s 0,5 0,3 1,0 1,2 

Tacke 1.5s 0,5 0,3 1,0 1,2 

ENERCON E-66/18.70 0,5 0,1 1,0 1,1 

Vestas V150 0,5 1,2 1,0 1,6 

Vestas V126 0,5 0,4 1,0 1,2 

Tabelle 9: Gesamt- und Teilunsicherheiten der Schallleistungspegel. 

In einer statistischen Betrachtung für ein Vertrauensniveau von 90% ergibt sich die 
obere Vertrauensbereichsgrenze Lo dann wie oben angegeben. Die oberen Vertrau-
ensbereichsgrenzen Lo für die bestehenden, geplanten und fremdgeplanten WEA 
sind in Tabelle 10 dargestellt. 

WEA-Typ /0 [dB(A)] 1 ∗ &+-. [dB(A)] /* [dB(A)] 

EnronWind 1.5s 104,0 1,5 105,5 

Tacke 1.5s 104,0 1,5 105,5 

ENERCON E-66/18.70 102,9 1,4 104,3 

Vestas V150 104,9 2,1 107,0 

Vestas V126 105,8 1,6 107,4 

Tabelle 10: Obere Vertrauensbereichsgrenzen L� der Schallleistungspegel. 

Lo stellt die obere Vertrauensbereichsgrenze des Gesamtbeurteilungspegels mit ei-
ner statistischen Sicherheit von 90 % dar. 
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4.2 Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung inklusive oberer Vertrauensbereich 

Gemäß TA Lärm /1/ setzen sich die Parameter zur Berechnung der Gesamtbelas-
tung aus der Vor- und Zusatzbelastung der geplanten WEA zusammen. In der fol-
genden Tabellen 11 werden die Berechnungsergebnisse für die Vor-, Zusatz- und 
Gesamtbelastung inklusive der oberen Vertrauensbereichsgrenze sowie der Reser-
vewert der Gesamtbelastung zum IRW Nacht dargestellt. 

IP 
Vorbelas-

tung  
[dB(A)] 

Zusatzbe-
lastung 
[dB(A)] 

Gesamtbe-
lastung Lp 

[dB(A)] 

Beurtei-
lungspegel  
(gerundet) 

[dB(A)] 

IRW  
Nacht 

[dB(A)] 

Reserve 
zum IRW 

Nacht 
[dB(A)] 

Gesamtbe-
lastung       
≤ IRW 
Nacht 

01 45,2 37,5 45,9 46 45 -1 Nein 

02 43,8 37,3 44,6 45 45 0 Ja 

03 43,7 37,3 44,6 45 45 0 Ja 

04 42,7 33,1 43,1 43 45 2 Ja 

05 42,8 33,1 43,2 43 45 2 Ja 

06 42,7 32,8 43,1 43 45 2 Ja 

07 42,6 32,6 43,0 43 45 2 Ja 

08 42,6 32,6 43,0 43 45 2 Ja 

09 42,4 32,4 42,8 43 45 2 Ja 

10 42,5 32,4 42,9 43 45 2 Ja 

11 44,9 40,7 46,3 46 45 -1 Nein 

12 45,0 40,1 46,2 46 45 -1 Nein 

13 45,1 36,4 45,7 46 45 -1 Nein 

14 45,3 36,4 45,8 46 45 -1 Nein 

15 47,0 37,3 47,4 47 45 -2 Nein 

16 46,5 36,9 47,0 47 45 -2 Nein 

17 46,7 36,7 47,1 47 45 -2 Nein 

18 46,6 35,6 46,9 47 45 -2 Nein 

19 46,3 35,3 46,6 47 45 -2 Nein 

20 44,1 32,4 44,4 44 45 1 Ja 

21 44,7 32,0 44,9 45 45 0 Ja 

22 42,9 32,3 43,3 43 45 2 Ja 

23 42,7 32,5 43,1 43 45 2 Ja 

24 39,5 30,2 40,0 40 40 0 Ja 
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Tabelle 11: Ergebnisse der entstehenden Schallimmissionen durch die Vor-, Zusatz- und Gesamtbe-
lastung inklusive der oberen Vertrauensbereichsgrenze. 

An den IP 02 bis 10 und 20 bis 24 kommt es zu keinen Überschreitungen des IRW 
Nacht.  
 
An den IP 01 und 11 bis 14 wird der IRW Nacht sowohl durch die Vor-, als auch 
durch die Zusatzbelastung eingehalten, in der Gesamtbelastung jedoch um 1 dB(A) 
überschritten. Diese Überschreitung wird allerdings insofern als akzeptabel angese-
hen, als dass gemäß /1/ für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen ei-
ner Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann 
nicht versagt werden soll, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschrei-
tung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 
 
An den IP 15 bis 19 wird der IRW Nacht durch die Vorbelastung um bereits 1 bis      
2 dB(A) überschritten, durch die Zusatzbelastung jedoch um mehr als 7 dB(A) unter-
schritten. Dies führt in der Gesamtbelastung zu einer Überschreitung von jeweils      
2 dB(A). Diese Überschreitung wird allerdings insofern als akzeptabel angesehen, 
als dass gemäß /1/ die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage auch bei einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen 
des Lärmschutzes nicht versagt werden darf, wenn der von der Anlage verursachte 
Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen 
ist. Dies ist gemäß /1/ in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anla-
ge ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immis-
sionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

5 Zusammenfassung und Bewertung 

Im Rahmen der Errichtung von vier Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Vestas 
V150, 5,60MW (WEA 01 bis 03 und 05) mit 166,0m Nabenhöhe (NH) und 150,0m 
Rotordurchmesser (D) und einer WEA vom Typ Vestas V126, 3,45MW (WEA 04) mit 
166,0m NH und 126,0m D am Standort Pobzig (Sachsen-Anhalt) ist die TÜV NORD 
EnSys GmbH & Co. KG von der WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
mit der Durchführung einer Revision der Schallimmissionsprognose mit der Refe-
renznummer 2017-RVSL-010-335-R0 mit Datum vom 19.06.2017 beauftragt worden. 
Als Vorbelastung sind 35 bestehende WEA (WEA 06 bis 40) sowie zwei fremdge-
plante WEA (WEA 41 und 42) zu berücksichtigen. Des Weiteren werden eine Broile-
relterntieranlage bei Kleinpaschleben sowie eine Geflügelanlage bei Drosa als Vor-
belastung berücksichtigt. 

Sowohl für den Tag-, als auch für den Nachtbetrieb der geplanten WEA wird der je-
weilige Vollastbetrieb angenommen. Für die WEA 01 bis 03 und 05 ist dies der „Mo-
dus 0“ /17/ und für die WEA 04 der „Power Mode“ /16/.  



Seite 23 von 83 
Gutachtliche Stellungnahme zur Schallimmissionsprognose im Windpark Pobzig   
Revision 1, September 2019  
Referenz-Nr.2017-RVSL-010-335-R1   

Die Berechnungen der Immissionsprognose werden entsprechend der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm /1/, nach DIN ISO 9613-2 /4/ durchge-
führt. Gemäß des Erlasses des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
bzgl. Geräuschprognosen bei Windkraftanlagen des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. 
November 2017 /9/ wird gemäß /2/ für die Prognose der Geräuschimmissionen von 
WEA das in /3/ festgelegte modifizierte Verfahren der DIN ISO 9613-2 /4/ angewen-
det („Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanla-
gen“).  

Die Beurteilung der Qualität der Prognose ergibt Überschreitungen des IRW Nacht 
an den IP 01 und 11 bis 19. 

An den IP 02 bis 10 und 20 bis 24 kommt es zu keinen Überschreitungen des IRW 
Nacht.  
 
An den IP 01 und 11 bis 14 wird der IRW Nacht sowohl durch die Vor-, als auch 
durch die Zusatzbelastung eingehalten, in der Gesamtbelastung jedoch um 1 dB(A) 
überschritten. Diese Überschreitung wird allerdings insofern als akzeptabel angese-
hen, als dass gemäß /1/ für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen ei-
ner Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann 
nicht versagt werden soll, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschrei-
tung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 
 
An den IP 15 bis 19 wird der IRW Nacht durch die Vorbelastung um bereits 1 bis      
2 dB(A) überschritten, durch die Zusatzbelastung jedoch um mehr als 7 dB(A) unter-
schritten. Dies führt in der Gesamtbelastung zu einer Überschreitung von jeweils      
2 dB(A). Diese Überschreitung wird allerdings insofern als akzeptabel angesehen, 
als dass gemäß /1/ die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage auch bei einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen 
des Lärmschutzes nicht versagt werden darf, wenn der von der Anlage verursachte 
Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen 
ist. Dies ist gemäß /1/ in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anla-
ge ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immis-
sionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

5.1 Rechtsbelehrung 

Die vorliegende gutachtliche Stellungnahme ist nur in ihrer Gesamtheit gültig. Die 
darin getroffenen Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden über-
lieferten Dokumente. 
 
Die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit 
der vom Auftraggeber übermittelten Informationen und Angaben und für durch un-
richtige Angaben bedingte falsche Aussagen. 
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Die von TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG erbrachten Leistungen (z.B.            
Gutachten-, Prüf- und Beratungsleistungen) dürfen nur im Rahmen des vertraglich 
vereinbarten Zwecks verwendet werden. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarun-
gen im Einzelfall, räumt TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG dem Auftraggeber an 
seinen urheberrechtsfähigen Leistungen jeweils ein einfaches, nicht übertragbares 
sowie zeitlich und räumlich auf den Vertragszweck beschränktes Nutzungsrecht ein. 
Weitere Rechte werden ausdrücklich nicht eingeräumt, insbesondere ist der Auftrag-
geber nicht berechtigt, die Leistungen des Auftragnehmers zu bearbeiten, zu verän-
dern oder nur auszugsweise zu nutzen.  

Eine Veröffentlichung der Leistungen über den Rahmen des vertraglich vereinbarten 
Zwecks hinaus, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
von TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG. Eine Bezugnahme auf TÜV NORD EnSys 
GmbH & Co. KG ist nur bei Verwendung der Leistung in Gänze und unverändert zu-
lässig.  

Bei einem Verstoß gegen die vorstehenden Bedingungen ist TÜV NORD EnSys 
GmbH & Co. KG jederzeit berechtigt, dem Auftraggeber die weitere Nutzung der 
Leistungen zu untersagen.  
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des Landes Nordrhein-Westfalen; Dienstbesprechung am 02.02.2018 – 
Einführung der neuen LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei 
Windkraftanlagen – Beantwortung von Zweifelsfragen; Anlage 4 

/14/ ENERCON GmbH; ENERCON Schallleistungspegel E-66/18.70; S-tab 
E66-1800-70 3 Messungen.doc; Aurich, Juli 2002 

/15/ WINDTEST KWK Gmbh; Auszug aus dem Prüfbericht WT 1326/00 zur 
Schallemission der Windenergieanlage vom Typ TW 1.5s mit einer Na-
benhöhe von 65 m; Bericht Nr.: WT 1549/00; Kaiser-Wilhelm-Koog, 
14.10.2000 

/16/ windtest grevenbroich gmbh; Bestimmung der Schallemissionswerte ei-
ner Vestas Windenergieanlage des Typs V126-3.3/3.45 MW 50/60Hz 
aus mehreren Einzelmessungen gemäß FGW TR 1 für Nabenhöhen 
von 117 m, 137 m, 149 m, 166m – Power Mode; SE17072B2; Greven-
broich, 21.12.2017 

/17/ Vestas Wind Systems A/S; Eingangsgrößen für Schallimmissionsprog-
nosen - Vestas V150-5.6 MW; Dokument Nr.: 0079-9481.V04; Aarhus, 
13.03.2019 
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7 Formelzeichen und Abkürzungen 

σ� Ungenauigkeit bedingt durch die Serienstreuung der WEA [dB(A)]  

σ� Ungenauigkeit der Schallemissionsvermessung der WEA [dB(A)]  

BM Betriebsmodus [-] 

D  Rotordurchmesser  [m] 

dB(A)  Schalldruckpegel [dB(A)]  

ETRS Europäische Terrestrische Referenzsystem [-] 

IP Immissionspunkt(e) [-] 

IRW Immissionsrichtwert [dB(A)]  

LAI  Länderausschuss für Immissionsschutz [-] 

Lm mittlerer Schallleistungspegel [dB(A)]  

Lo obere Vertrauensbereichsgrenze des Schalleistungspegels [dB(A)]  

LWA/Li Schallleistungspegel [dB(A)]  

n Anzahl der Einzelmessungen [-] 

NH  Nabenhöhe [m] 

PNenn 
 

Nennleistung [MW] 

s Standardabweichung der Messungen [dB(A)] 

TA  Technische Anleitung [-] 

WEA  Windenergieanlage(n)  [-] 
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8 Anhang 

8.1 Detaillierte Berechnungsergebnisse  

• Vorbelastung durch WEA  S. 29 
• Teilimmissionspegel der Vorbelastung durch WEA je IP S. 32 
• Annahmen für die Vorbelastung durch WEA  S. 49 
• Übersichtskarte Isophonen der Vorbelastung durch WEA S. 53 

• Vorbelastung durch Geflügelanlagen   S. 54 
• Teilimmissionspegel der Vorbelastung durch Geflügelanlagen S. 56 
• Annahmen für die Vorbelastung durch Geflügelanl durch WEA S. 61 
• Übersichtskarte Isophonen der Vorbelastung durch Geflügelanlagen S. 65 

• Zusatzbelastung  S. 66 
• Teilimmissionspegel der Zusatzbelastung je IP S. 68 
• Annahmen für die Zusatzbelastung  S. 73 
• Übersichtskarte Isophonen der Zusatzbelastung S. 77 

• Übersicht: Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung  S. 78 
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Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung 
IP IRW 

Nacht 
[dB(A)] 

Vorbe-
lastung 
(ohne 
WEA) 
[dB(A)] 

Vorbe-
lastung 
(nur 
WEA) 
[dB(A)] 

Vorbe-
lastung 
(gesamt) 
[dB(A)] 

Zusatzbe-
lastung 
[dB(A)] 

Gesamt-
belastung 
[dB(A)] 

Beurtei-
lungspegel  
[dB(A)] 

01 45 39,0 44,0 45,2 37,5 45,9 46 
02 45 29,4 43,6 43,8 37,3 44,6 45 
03 45 27,1 43,6 43,7 37,3 44,6 45 
04 45 28,6 42,5 42,7 33,1 43,1 43 
05 45 28,9 42,6 42,8 33,1 43,2 43 
06 45 28,9 42,5 42,7 32,8 43,1 43 
07 45 28,8 42,4 42,6 32,6 43,0 43 
08 45 28,9 42,4 42,6 32,6 43,0 43 
09 45 28,7 42,2 42,4 32,4 42,8 43 
10 45 29,0 42,3 42,5 32,4 42,9 43 
11 45 19,5 44,9 44,9 40,7 46,3 46 
12 45 18,7 45,0 45,0 40,1 46,2 46 
13 45 14,2 45,1 45,1 36,4 45,7 46 
14 45 14,0 45,3 45,3 36,4 45,8 46 
15 45 14,5 47,0 47,0 37,3 47,4 47 
16 45 14,3 46,5 46,5 36,9 47,0 47 
17 45 14,1 46,7 46,7 36,7 47,1 47 
18 45 13,4 46,6 46,6 35,6 46,9 47 
19 45 13,1 46,3 46,3 35,3 46,6 47 
20 45 12,2 44,1 44,1 32,4 44,4 44 
21 45 11,5 44,7 44,7 32,0 44,9 45 
22 45 12,5 42,9 42,9 32,3 43,3 43 
23 45 12,8 42,7 42,7 32,5 43,1 43 
24 40 25,3 39,3 39,5 30,2 40,0 40 
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8.2 Lagepläne der Immissionspunkte 

 
 

Abbildung 3: Lage der IP 01 bis 03, Auszug topografische Karte 1:25.000 /7/ 
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Abbildung 3: Lage des IP 04 bis 10 und 24, Auszug topografische Karte 1:25.000 /7/ 
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Abbildung 4: Lage der IP 11 und 12, Auszug topografische Karte 1:25.000 /7/ 
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Abbildung 5: Lage der IP 13 bis 19, Auszug topografische Karte 1:25.000 /7/ 
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Abbildung 6: Lage der IP 20 bis 23, Auszug topografische Karte 1:25.000 /7/ 
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